
2014-03-26 Stadt Dessau-Roßlau  
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: BV/074/2014/II-37 

Einreicher: Amt für Brand-, Katastrophenschutz u. Rettungsdienst 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 31.03.2014     

Haupt- und 
Personalausschuss 

öffentlich 09.04.2014     

Stadtrat öffentlich 29.04.2014     
 
 
Titel: 
 
Satzung über den Rettungsdienstbereichsplan der Stadt Dessau-Roßlau 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Satzung über den Rettungsdienstbereichsplan der Stadt Dessau-Roßlau wird 
beschlossen. 
 
Gesetzliche Grundlagen: Rettungsdienstgesetz LSA vom 18.12.2012  
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:       
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:       
Hinweise zur Veröffentlichung: Amtsblatt 
 
 

 
Relevanz mit Leitbild 
 
 

Handlungsfeld  Ziel-Nummer 
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und 
Wissenschaft 

       

Kultur, Freizeit und Sport        
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr        
Handel und Versorgung        
Landschaft und Umwelt        
Soziales Miteinander        
 

Vorlage nicht leitbildrelevant  
 
 
 
 
Finanzbedarf/Finanzierung: 
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Zusammenfassung/ Fazit: 
 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Bürgermeisterin und Beigeordnete 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
  
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
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Anlage 1: 
 
Die Stadt Dessau-Roßlau ist im eigenen Wirkungskreis Träger des 
bodengebundenen Rettungsdienstes entsprechend § 4 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz 
des Landes Sachsen- Anhalt (RettDG LSA).  Zu den Aufgaben des Trägers des 
bodengebundenen Rettungsdienstes gehört die Gewährleistung einer 
flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit 
Leistungen der Notfallrettung und der qualifizierten Patientenbeförderung. Neben der 
Berufsfeuerwehr, deren Strukturen die Stadt Dessau-Roßlau zur Aufgabenerledigung 
im Rettungsdienst nutzt, bedient sich die Stadt des Deutschen Roten Kreuzes, 
Kreisverband Dessau e.V. als Leistungserbringer zur Aufgabenerfüllung. Mit dem 
Auslaufen des öffentlich- rechtlichen Vertrages  zwischen der  Stadt Dessau-Roßlau 
und dem DRK Kreisverband Dessau e.V. zum 31.12.2014 ist in einem transparenten, 
fairen und diskriminierungsfreien Auswahlverfahren der zukünftige 
Leistungserbringer zu bestimmen. Grundlage für die Durchführung eines 
Auswahlverfahrens (§ 13 Abs. 1 RettDG LSA) ist ein, wie in Anlage 2 dargestellt, als 
Satzung beschlossener Rettungsdienstbereichsplan (§ 7 RettDG LSA).   Dieser hat 
u. a. Versorgungsziele, Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen, die 
Anzahl und Vorhaltezeiten von Rettungsmitteln, bereichsübergreifende 
Einsatzgebiete sowie Organisations- und Qualitätsanforderungen zu enthalten. Auf 
Grundlage der Festlegungen des Rettungsdienstbereichsplanes können die 
Anforderungen an den Leistungserbringer für das Auswahlverfahren beschrieben 
werden.   
In einer am 12. März 2014 stattgefundenen Rettungsdienstbereichsbeiratssitzung 
wurde der Entwurf den anwesenden Mitgliedern vorgestellt und nach zum Teil 
intensiver Diskussion durch die Bürgermeisterin, zugleich Vorsitzende des 
Rettungsdienstbereichsbeirates, das weitere Verfahren bis hin zum erforderlichen 
Beschluss durch den Stadtrat, bekannt gegeben. 
 
 


